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Einleitung 

Die Problembereiche völkerfriedensgefährdender Presse waren nach 
dem Zusammenbruch des nationalsozialistischen Regimes mit seinem 
inzwischen schon legendären Propagandaapparat Gegenstand umfang-
reicher Diskussionen in der Literatur1, besonders aber in den nationalen 
Gesetzgebungsgremien sowie in den Gremien völkerrechtlicher Verein-
barungen2• Trotzdem wurde in keiner der in der Bundesrepublik er-
schienenen Monographien Art. 26 I 2 GG als verfassungsrechtliche 
Grundlage der Abwehr völkerfriedensgefährdender Presse in die Dis-
kussion einbezogen, obgleich dessen Wortlaut dies eigentlich nahelegen 
würde. 

Verständlich wird das aber, wenn man feststellt, daß sich schon bald 
nach Inkrafttreten des Grundgesetzes die Meinung herausgebildet hatte, 
Art. 26 I 2 GG sei generell restriktiv auszulegen:!, er erfasse demnach 
auch nur die äußersten Erscheinungsformen völkerfriedensgefährden-
der Presse wie "kriegsanfeuernde Stimmungsmache" und "Kriegs-
hetze"4. Bei Zugrundelegung dieses Verständnisses wird Art. 26 12 GG 
vom angeschnittenen Thema nämlich nur am Rande berührt. 

In jüngerer Zeit wurden demgegenüber wiederholt Stimmen laut, 
die den Umfang des Art. 26 I 2 GG als weiterreichend ansahen. Insbe-
sondere die Diskussion um die mit dem 8. Strafrechtsänderungsgesetz 
vom 25. 6. 1968 eingeführten §§ 80, 80 a StGB5 machte einen neuen 
abweichenden Standpunkt deutlich: Sah man die engen Straftatbestände 
der §§ 80, 80 a StGB auf der einen Seite als ausreichende Erfüllung der 
Gesetzgebungspflichten aus Art. 26 I 2 GG an und folgte somit der über-
kommenen restriktiven AuslegungG, so hatte sich schon in der voran-

1 Vor allem Zellweger (1949) und Dambmann (1953) und die neueren Ver-
öffentlichungen von F. C. Schroeder und Steinhausen. 

2 über Aktivitäten der UN vgl. bei Eek, über Regierungsentwurf und SPD-
Entwurf zum Strafrechtsänderungsgesetz 1950, sowie Alternativentwurf und 
8. Strafrechtsänderungsgesetz u. a. bei F. C. Schroeder; über Entwicklungen 
in Ostblockstaaten: G. Baumann und Bracht. 

3 Vgl. unter den früheren Arbeiten die Arbeit von Schaer, S.238, insb. 
aber Maunz in: Maunz-Dürig-Herzog zu Art. 26 Rdz. 6 ff. 

4 Maunz in: Maunz-Dürig-Herzog zu Art. 26, Rdz.20; Maunz, S. 291 f. 
G BGBI I, 741. 
6 Willms in Leipziger Kommentar, Vorbem. § 80, Rdz.21, Krauth, JZ 68, 

S. 578; anscheinend auch Preisendanz in Petters-Preisendanz zu § 80, Anm. 1 

2 Frank 
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gegangenen Arbeit im Sonderausschuß für die Strafrechtsreform eine 
Meinung herausgebildet, die den weiteren Inhalt des Art. 26 I 2 GG 
durch die §§ 80, 80 a StGB nicht umfaßt glaubte7• Initiiert und getragen 
wurde sie wohl vor allem von Klug8; ihren Niederschlag hatte sie schon 
zuvor in § A 3 des Alternativentwurfs gefunden9 • Allerdings war es 
nicht das erste Mal, daß verantwortliche politische Kreise den Umfang 
der Gesetzgebungspflichten aus Art. 26 I 2 GG weiter ansahen als der 
überwiegende Teil der verfassungsrechtlichen Literatur: § A 3 des Alter-
nativentwurfes findet seinen Vorgänger in § 80 Nr. 3 des Regierungsent-
wurfes 195010, der aber auch an der offenbar mangelnden Konsensbe-
reitschaft in diesem Bereich scheiterte. 

Die Vorbehalte gegen die weitere Auslegung der Gesetzgebungs-
pflichten aus Art. 26 I 2 GG gegenüber völkerfriedensgefährdender 
Presse haben solange ihre Berechtigung, als die unausgesprochenen Un-
sicherheiten hierzu nicht erheblich gemindert werden können. Sichtbar 
wurden sie in der buntscheckigen Vielfalt der bisher diskutierten 
Straftatbestände und zwar sowohl in der Umschreibung der Handlungs-
weisen als auch der Bestimmung der näheren Umstände, unter denen 
sie strafbar sein sollenll • Die vorliegende Arbeit versucht, durch Heran-
ziehung verschiedener Aspekte zur Klärung der bestehenden Schwie-
rigkeiten beizutragen: Zu der sicherlich unjuristischen Frage, welche 
Handlungsweisen in welcher Art friedensgefährdend sein können, wer-
den Antworten aus der Publizistik, der Sozialpsychologie und der 
Friedens- und Konfliktsforschung gesucht. Erst nach dieser Vor klärung 
ist eine Stellungnahme zur Ausgestaltung der Straf tatbestände möglich, 
erst dann ist aber auch die Erörterung des zentralen Problems möglich, 
welche dieser Handlungsweisen sich dem materiellen Umfang von Art. 
26 I 2 GG zuordnen lassen, also die Frage nach dem Inhalt des Frie-
densbegriffs von Art. 26 GG. Vertreter des restriktiven Friedensbegriffs 
machen für ihre Auffassung geltend, es gäbe sonst letztendlich nichts, 

u. zu § 80 a Anm. 1; das entspricht auch dem Friedensbegriff von Maunz in 
Maunz-Dürig-Herzog zu Art.26, Rdz.20; auch Schröder sieht den Verfas-
sungsauftrag als "im wesentlichen" erfüllt an, in Schönke-Schröder zu § 80, 
Anm.l. 

7 Insbesondere Diemer-Nicolaus in der 103. Sitzung des Sonderausschusses 
für die Strafrechtsreform, Deutscher Bundestag, 5. Wahlperiode, Steno-
graphischer Dienst, S. 2027 f.; Näheres zu diesen strittigen Fragen unter 
Erster Teil, D 1. 

8 s. die Ausführungen von Klug im Hearing vor dem Deutschen Bundestag, 
Deutscher Bundestag 5. Wahlperiode, Stenographischer Dienst, 72. Sitzung 
des Sonderausschusses für die Strafrechtsreform. 

9 DokII 1 e. 
10 Dok II 1 c. 
11 VgI. Dok II und Zweiter Teil. Nähere Umstände sind insbesondere die 

Fragen nach dem Grad der Friedensgefährdung, der eingetreten sein muß. 
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was nicht als Bedrohung des Friedens angesehen werden könnte, eine 
weite Interpretation müßte zu einer unerträglichen Einschränkung von 
Grundfreiheiten und sonstigen Verfassungswerten führen12• Hier soll 
der Nachweis geführt werden, daß solche Bedenken nicht zu einer 
generellen Einschränkung des Friedensbegriffs führen müssen. Art. 26 
I 2 GG muß seine Grenzen gewiß an den bestehenden übrigen Ver-
fassungswerten finden, nicht aber durch eine kumulative Reduktion, 
sondern durch eine Konfliktsaustragung im Einzelfall, wie das nach dem 
Prinzip praktischer Konkordanz möglich ist. Damit ist allerdings noch 
nicht gesagt, wie sich der in der Tatbestandsvoraussetzung des Art. 26 
I 2 GG genannte, nun als solcher unabhängige Friedensbegriff um-
schreiben läßt. Die Diskussion um den Friedensbegriff in der Frie-
densforschung, die in die Untersuchung mit einbezogen wird, wird 
deutlich machen, daß eine allgemeingültige Umschreibung nicht möglich 
ist, sondern nur in den erfahrungswissenschaftlich genügend geklärten 
Gebieten geleistet werden kann. Dazu gehören bereits die im Laufe der 
Arbeit beschriebenen Handlungsweisen völkerfriedensgefährdender 
Presse. Auf der anderen Seite beschränkt sich, wie nachzuweisen sein 
wird, entgegen der vorherrschenden Auffassung die Tatbestandsfolge 
des Art. 26 I 2 GG nicht auf strafrechtliche Mittep:t. Der für unsere 
gesamte Rechtsordnung, insbesondere aber für das Verfassungsrecht 
anerkannte Grundsatz der Verhältnismäßigkeit führt zwingend zur 
Gebotenheit milderer Mittel, wenn diese ausreichend oder gar besser 
geeignet sind als das schärfere Mittel der Strafe. 

Für das Verhältnis zu Art. 5 I 2 GG wird von Bedeutung sein, ob 
formale Gleichrangigkeit besteht14 und ob für den Gesetzgeber bei 
Berühren der Pressefreiheit des Art. 5 I 2 GG Verhältnismäßigkeits-
grundsätze anwendbar sind15• Können beide Fragen positiv beantwortet 
werden, so läßt sich die Abgrenzung zum Schutzbereich des Art. 5 I 2 GG 
im einzelnen an Hand der Untersuchung des Kreises normativer Alter-
nativen auf ihre Verhältnismäßigkeit, insbesondere faktische Geeignet-
heit hin vorzunehmen. 

Legt man die in dieser Untersuchung erarbeiteten Thesen zugrunde, 
so wird die Bedeutung des Art. 26 I 2 GG dahingehend aktualisiert, daß 

12 Schaer, S. 238. 
13 Vgl. die einschlägige Kommentierung bei Maunz-Dürig-Herzog zu 

Art.26 GG, Hamann-Lenz zu Art.26 GG, Menzel in Bonner Kommentar 
zu Art. 26 GG, v. Mangoldt-Klein zu Art. 26 GG; die verschiedenen Entwürfe, 
inklusive Alternativentwurf für eine Strafgesetzgebung aufgrund von Art. 26 
GG s. DokII. 

14 Dem steht die These von Maunz und Killinger gegenüber, Art. 26 I 2 GG 
sei gegenüber Art. 5 I 2 GG lex specialis, so Maunz in: Maunz-Dürig-Herzog 
zu Art. 26, Rdz. 20; Killinger, S. 93 f. 

15 Dem widersprechen etwa Peters, S. 12 H. und ihm folgend Pohl, S. 109 ff. 


